
Page Hotelsoftware 

 

Merkblatt für Mehrwertsteuer-Umstellung für Beherbergungsleistungen 

zum 1.1.2010  

 
 

 

Ab dem 1.1.2010 gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7 % für Beherbergungsleistungen.  

Mit diesem Infoblatt möchten wir Ihnen die Vorgehensweise für eine korrekte Abhandlung im 

Hotelprogramm aufzeigen.  

 

 
„Nach Angaben vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (www.dehoga.de) gilt der ermäßigte Steuersatz nur auf die reine 
Beherbergungsleistung. Nebenleistungen wie z.B. Frühstück sind weiterhin mit dem vollen Steuersatz zu berechnen.“ 

 

Für rechtsverbindliche Auskünfte zur MwSt.-Umstellung, für allgemeine Fragen und für 

Fragen zum Steuersatz von besonderen Leistungen wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder an Ihr zuständiges Finanzamt. 

 

 

 

Bitte prüfen Sie zuerst Ihre Page-Version wie hier gezeigt: 

 

   
 

 

 

Für Version 18 siehe Beschreibung  

Ein Update auf die aktuelle Version 18 ist nach telefonischer Rücksprache möglich. 

 

Für Version 16 und 17 siehe Beschreibung  

 

Für ältere Versionen siehe Beschreibung  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dehoga.de/


 Beschreibung für Version 18: 

 

In der neuesten Page-Version 18 ist eine automatische MwSt.-Umstellung bereits integriert. In 

dieser Version können Sie bereits jetzt den MwSt.-Satz der betreffenden Leistungen auf den 

MwSt.-Satz umstellen. 

 

 
 

Hiermit stellt sich der MwSt.-Satz der Leistungen automatisch am 1.1.2010 von 19 % auf 7 % 

um. Eine Stammdatenänderung zum 1.1.2010 ist nicht mehr erforderlich. 

 

Falls Sie für Übernachtung und Frühstück bis jetzt nur eine einzige Leistung in Page angelegt 

hatten, dann müssen Sie zukünfig dafür 2 Leistungen (eine Übernachtungsleistung mit 7% 

und eine Frühstücksleistung mit 19% ) anlegen, ansonsten kann die MwSt. nicht korrekt 

ausgewiesen werden. 

 

Die Leistungen auf den Gästekontoblättern werden automatisch mit den verschiedenen 

Mehrwertsteuersätzen gebucht und auf der Rechnung korrekt ausgewiesen. 

 

Bitte fragen Sie nach der Möglichkeit Ihr Page-Programm kurzfristig auf die neue Version 

umzustellen.  

 



 Beschreibung für Version 16 und Version 17: 

 

Mit diesen Versionen ist es möglich eine Rechnung mit beiden Steuersätzen auszudrucken. 

Wir empfehlen Ihnen bei einem Gastaufenthalt über den Jahreswechsel die Reservierung in 2 

Teile aufzuteilen. Der erste Teil mit Abreise am 31.12.2009 und der zweite Teil mit Anreise 

am 31.12.2009. 

Die Nacht vom 31.12.2009 auf den 1.1.2010 wird dann bereits mit 7 % MwSt. ausgewiesen. 

 

 
 

Auf die Gästekonten buchen Sie die Leistungen für den ersten Teil mit Abreise am 

31.12.2009 mit 19 % MwSt. auf, falls diese nicht bereits automatisch durch den 

Tagesabschluss aufgebucht wurden. Sie können jetzt bereits eine Rechnung ausdrucken, es ist 

aber auch möglich die Leistungen einfach im Kontoblatt stehen zu lassen und eine 

Gesamtrechnung bei der Abreise des Gastes auszudrucken. Diesen Vorgang wiederholen Sie 

bitte für alle Gäste die über den Jahreswechsel anwesend sind.  

 

Nachdem auf allen Gästekonten die Leistungen mit 19 % MwSt. aufgebucht wurden, führen 

Sie den Tagesabschluss für den 30.12.2009 aus. Anschließend gehen Sie in die Stammdaten 

auf die Registerkarte Leistungen und ändern bei allen Beherbergungsleistungen den MwSt.-

Satz von voll auf erm. ab.  

 
 

Falls Sie für Übernachtung und Frühstück bis jetzt nur eine einzige Leistung in Page angelegt 

hatten, dann müssen Sie jetzt dafür 2 Leistungen (eine Übernachtungsleistung mit 7% und 

eine Frühstücksleistung mit 19% ) anlegen, ansonsten kann die MwSt. nicht korrekt 

ausgewiesen werden. 

 

Nachdem Sie alle Beherbergungsleistungen auf den erm. MwSt.-Satz abgeändert haben, 

werden diese mit dem neuen Steuersatz gebucht. 

 

Jetzt  können Sie den zweiten Teil der Reservierung einchecken und wie gewohnt 

weiterarbeiten. Der geänderte MwSt.-Satz wird bei allen Leistungen und Arrangements vom 

Programm berücksichtigt. 



 

Beispiel: 

Reservierung für Max Mustergast vom 27.12.2009 bis zum 06.01.2010 

 
1. Aufteilung aller Reservierungen 

    in 2 Teile 

 
2. Check-IN des ersten Teils  

    aller Reservierungen 

 
3. Eintragen der Leistungen mit   

    19 % eine extra Rechnung  

    kann muss aber nicht  

    gedruckt werden 

     
 

4. Check-OUT des ersten Teils aller  

    Reservierungen 

 
5. Tagesabschluss für den 30.12.2009 ausführen 

 
6. In den Stammdaten Mwst-Umstellung 

    aller Beherbergungsleistungen. 

 
Ab jetzt werden neue Leistungen mit dem erm. Steuersatz von 7 % gebucht 

8. Check-IN des zweiten Teils aller  

    Reservierungen 

 
9. Eintragen der Leistungen mit  

    7 % jetzt kann eine  

    Rechnung für den gesamten  

   Aufenthalt ausgedruckt  

   werden. 
 

 

 



 Beschreibung für ältere Versionen: 

 

In diesen Page-Versionen muss unbedingt die Aufteilung in 2 Reservierungen und in 2 

Rechnungen gemacht werden, ansonsten wird die MwSt. auf der Rechnung nicht korrekt 

ausgewiesen. 

 

Bei einem Gastaufenhalt über den Jahreswechsel, muss die Reservierung in 2 Teile aufgeteilt 

werden. Der erste Teil mit Abreise am 31.12.2009 und der zweite Teil mit Anreise am 

31.12.2009. 

Die Nacht vom 31.12.2009 auf den 1.1.2010 wird dann bereits mit 7 % MwSt. ausgewiesen. 

 

 
 

Über das Gästekontoblatt erstellen Sie eine Rechnung für den ersten Teil mit Abreise am 

1.1.2010 mit 19 % MwSt. auf die Beherbergungsleistungen. Diesen Vorgang wiederholen Sie 

bitte für alle Gäste die über den Jahreswechsel anwesend sind. Bitte buchen Sie die 

Leistungen für den zweiten Teil der Reservierung noch nicht in das Kontoblatt sonst werden 

diese mit dem falschen Steuersatz eingetragen. 

 

Nach dem Sie die letzte Rechnung mit 19 % MwSt. ausgedruckt haben, führen Sie den 

Tagesabschluss für den 30.12.2009 aus. Anschließend gehen Sie in die Stammdaten auf die 

Registerkarte Leistungen und ändern bei allen Beherbergungsleistungen den MwSt.-Satz von 

voll auf erm. ab. 

 

 
 

 

Falls Sie für Übernachtung und Frühstück bis jetzt nur eine einzige Leistung in Page angelegt 

hatten, dann müssen Sie zukünfig dafür 2 Leistungen (eine Übernachtungsleistung mit 7% 

und eine Frühstücksleistung mit 19% ) anlegen, ansonsten kann die MwSt. nicht korrekt 

ausgewiesen werden. 

 

 

Nachdem Sie alle Beherbergungsleistungen auf den erm. MwSt.-Satz abgeändert haben, 

werden diese mit dem neuen Steuersatz gebucht. Jetzt  können Sie den zweiten Teil der 

Reservierung einchecken und wie gewohnt abrechnen. 

 

 

 

Beispiel: 

Reservierung für Max Mustergast vom 27.12.2009 bis zum 06.01.2010 



 
1. Aufteilung aller Reservierungen 

    in 2 Teile 

 
2. Check-IN des ersten Teils  

    aller Reservierungen 

 
3. Rechnungsstellung mit 19 % 

    für den ersten Teil aller  

    Reservierungen 

 
Ein Rechnungsdruck ist zur korrekten Ausweisung der MwSt. unbedingt erforderlich 

4. Check-OUT des ersten Teils aller  

    Reservierungen 

 
5. Tagesabschluss für den 30.12.2009 ausführen 

 
6. In den Stammdaten Mwst-Umstellung 

    aller Beherbergungsleistungen. 

 
Ab hier werden neue Leistungen mit dem erm. Steuersatz von 7 % gebucht 

8. Check-IN des zweiten Teils aller  

    Reservierungen 

 
9. Rechnungsstellung mit 7 %  

    für den zweiten Teil aller  

    Reservierungen 

 
 

 


